


 
  Ab sofort Termine der Gemeinde (u.a. öffentliche Gemeinderatssitzungen) finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.hafenlohr.de. Formulare und Vordrucke sind über die Homepage der 

Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld unter www.vgem-marktheidenfeld.de abrufbar.  

 
 
Termine 2025 
 
Oktober 
 
16.10.   Elternabend des neuen Kommunionkurses 2025/26 
19.10. - 23.11.  Haussammlung der Soldaten- und Bürgerkameradschaft 
 
November 
 
07.11.   Jahreshauptversammlung FFW Windheim 
08.11.   Weinprobe in Windheim 
15.11.   Backtag des KuBeV 
21.11.   Blasmusikabend der Hafenlohrtal-Kapelle Windheim 
 
 
GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher 
Gemeinderatssitzungen werden durch Aushang  
an den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
 
 Hafenlohr, Rathaus 
 Windheim, Bürgerhaus 
 
veröffentlicht. 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Berufung eines Gemeindewahlleiters und eines 
Stellvertreters für die Kommunalwahl 2026 
 
Die Durchführung der Kommunalwahl 2026 ist eine 
Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises 
der Gemeinde. Für die Wahl sind deshalb nach dem 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes als  

 
 
Wahlorgan ein Gemeindewahlleiter und ein 
Stellvertreter zu berufen. Der Wahlleiter ist für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl in der 
Gemeinde verantwortlich.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hafenlohr hat 
beschlossen für die Kommunalwahl am 08.03.2026 
Herrn Gerd Dobesch als Wahlleiter und Herrn 
Wilfried Schmidke zu seinem Stellvertreter zu 
berufen. 
 
 
Wahlhelfer zur Kommunalwahl 2026 
 
Zur Durchführung der Kommunalwahl am 08. März 
2026 werden unparteiische, geeignete Wahlhelfer 
benötigt. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
Interesse hätten mitzuhelfen, können sich an die 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld oder ans 
Rathaus in Hafenlohr wenden. 

T E R M I N K A L E N D E R 



Bepflanzung Spielplatz Dreschwiese und neuer 
Kreuzungsbereich 
 
Der neu gestaltete Kreuzungsbereich wird mit 
neuen Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Einen 
Großteil der Begrünung übernimmt der Freistaat 
Bayern, u.a. alle Bäume die im Grünordnungsplan 
der Planfeststellung enthalten sind und die 
Einfriedung unseres Spielplatzes. Die Bepflanzung 
wurde vom Staatl. Bauamt Würzburg an die Fa. 
Pflanze und Garten vergeben. 
 
Die neu entstandene Fläche in der Mitte fällt in die 
Zuständigkeit der Gemeinde Hafenlohr, ebenso die 
Fläche im inneren des Spielplatzes. 
Hierfür hat die Gemeinde ebenso Angebote von der 
Fa. Pflanze und Garten eingeholt. 
 
Der Auftrag des Gemeindeanteils für 4 Bäume 
(Spitzahorn, Schwarznuss und Blauglockenbaum) 
und 45 laufende Meter Blühstrauchhecke inkl. 
Pflanzung ging zum Angebotspreis von rund 8.800 
Euro (brutto) ebenso an die Fa. Pflanze und Garten.  
 
 
Sprechtag der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
 
Der nächste Sprechtag der Bauaufsichtsbehörde, 
Karlstadt findet am 
 
Donnerstag, 11.12.2025 von 9.30 – 11.30 Uhr  
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
statt. Hierfür ist keine Terminvereinbarung 
notwendig.  
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft  

Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Auskunfts- und 
Beratungstermine an. 
Die Termine können in der Verwaltungsgemein-
schaft vormittags unter der Tel. Nr. 09391/6007-106 
und unter Angabe der Rentenversicherungsnummer 
vereinbart werden. 
Zur Beratung sind Ausweispapiere mitzubringen. 
 
Informationen zu den Satzungen der Gemeinde 
Hafenlohr 
 
Von Zeit zu Zeit müssen auf Grund von 
Rechtsänderungen oder wegen anderer wichtiger 
Gründe die gemeindlichen Satzungen überarbeitet 
werden. So erfolgte kürzlich die Neufassung der 
Satzung über die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen, die zum 01. August 2025 in 
Kraft getreten ist. Die Vorgängerversion war noch 
aus dem Jahr 2006 und hat mit dem Ablauf des 31. 
Juli 2025 ihre Gültigkeit verloren. 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Hafenlohr erscheint voraussichtlich in der  
46. Kalenderwoche 2025. Gewünschte 
Veröffentlichungen sind bis spätestens 05.11.2025  
bei der Gemeinde oder der Verwaltungs-
gemeinschaft Marktheidenfeld, 
E-Mail: Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-
Marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 
 

 
 

 
 

















Satzung

für  die  Kindertageseinrichtung  der  Gemeinde  Hafenlohr

(Kindertageseinrichtungssatzung)  vom  01.09.2025

Die  Gemeinde  Hafenlohr  erlässt  aufgrund  der  Art.  23 und  Art.  24 Abs.  1 Nr. 1 der  Gemeinde-

ordnung  für  den  Freistaat  Bayern  folgende  Satzung:

§ 1 *a

Gegenstand  der  Satzung;  Offentliche  Einrichtung

(1) Die  Gemeinde  betreibt  die Kindertageseinrichtung  im Sinne  des  Art.  2 Bay.  Kinderbildungs-

und  Betreuungsgesetz  (BayKiBiG)  in Verbindung  mit  der  hierzu  ergangenen  Ausführungsver-

ordnung  (AVBayKiBiG)  als öffentliche  Einrichtung  für  Kinder  der  Gemeinde.  Ihr  Besuch  ist frei-

willig.  Mit  der  Aufnahme  des  Kindes  in die  Tageseinrichtung  wird  ein öffentlich-rechtIiches  Be-

nutzungsverhältnis  begründet.

(2) Die  Kindertageseinrichtung  besteht  aus

a) der  Kinderkrippe  im Sinn  von  Art.  2 Abs.  1 Satz  2 Nr. 1 BayKiBiG  für  Kinder  überwiegend

im Alter  ab  einem  Jahr  bis  zur  Vollendung  des  dritten  Lebensjahres  und

b) dem  Kindergarten  im Sinn  von  Art.  2 Abs.  1 Satz  2 Nr. 2 BayKiBiG  für  Kinder  überwie-gend

im Alter  von  drei  Jahren  bis  zur  Einschulung.

(3) Das  Betreuungsjahr  beginnt  am 01.09.  des  Kalenderjahres  und  dauert  bis zum  31.08.  des

Folgejahres.

(4) Die  Kindertageseinrichtung  dient  der  Betreuung,  Bildung  und  Erziehung  der  dort  aufgenom-

menen  Kinder  und  wird  ohne  Gewinnerzielungsabsicht  betrieben.

§2

Personal

(1) Die  Gemeinde  stellt  im Rahmen  der  gesetzlichen  Bestimmungen  das  für  den  Betrieb  ihrer

Kindertageseinrichtung  notwendige  Personal.

(2) Die Bildung,  Erziehung  und Betreuung  der  Kinder  in der  Kindertageseinrichtung  der  Ge-

meinde  wird  durch  den  Einsatz  von  ausreichendem  und  qualifiziertem  Personal  im Sinne  der  §§

15  bis 4 7 AVBayKiBiG  sichergestellt.

§3

Gebühren

Die  Gemeinde  erhebt  für  die  Benutzung  der  Kindertageseinrichtung  als öffentliche  Einrichtung

Benutzungsgebühren  nach  Maßgabe  der  Kindertageseinrichtungsgebührensatzung  der  Ge-

meinde  (KiTaGebS)  in der  jeweils  gültigen  Fassung.

§4

Elternbeirat

("l ) Für  die  Kindertageseinrichtung  ist  ein  E1ternbeirat  zu bi1den.

(2) Zusammensetzung  und  Aufgaben  des  Elternbeirats  der  Kindertageseinrichtung  ergeben

sich  aus  Art.  14  BayKiBiG.



§5

Antrag  zur  Aufnahme  / Anmeldung

(1) Die Aufnahme  setzt  die Anmeldung  durch  die Personensorgeberechtigten  voraus.  Die An-

meldung  erfolgt  über  das  Bürgerserviceportal  auf  der  Homepage  der  VerwaItungs-gemeinschaft

Marktheidenfeld  unter,,Kitaplatz-BedarfsanmeIdung".  Anmeldungen  sind  in der  Regel  in den  von

der  Gemeinde  durch  ortsübliche  Bekanntmachung  festgesetzten  Anmeldezeiten  vorzunehmen.

Das Datum  der  Anmeldung  ist nicht  ausschlaggebend  bei der  Verteilung  der  Plätze  (siehe  dazu

§ 6 und  § 7 dieser  Satzung).  Bei der  Anmeldung  sind  alle  erforderlichen  Angaben  zur  Person  des

aufzunehmenden  Kindes  und der  Personenberechtigten  zu machen.

(2) Eine  spätere  Antragstellung  ist möglich.  Die  Aufnahme  ist dann  möglich,  wenn  die

Kindertagesstätte  noch  über  freie  Plätze  verfügt.  Vormerkungen  für  das übernächste  Betriebs-

jahr  werden  nicht  entgegengenommen.

(3) Bei der  Antragstellung  haben  die Personensorgeberechtigten  die gewünschte  Buchungszeit

für  das  Betreuungsjahr  festzulegen.  Buchungszeiten  sind  Zeiten,  in denen  das  Kind  die Einrich-

tung  regelmäßig  besucht.

§6

Aufnahme

(1 ) Über  die Aufnahme  der  Kinder  entscheidet  die Einrichtungsleitung  im Benehmen  mit dem

Träger.  Die Personensorgeberechtigten  werden  von  derAufnahme  oder  Nicht-aufnahme  über  die

KitapIatz-Bedarfsanmeldung  durch  die Einrichtung  benachrichtigt.  Der  Platz  ist innerhalb  zwei

Wochen  zu bestätigen.

(2) Die Aufnahme  erfolgt  unter  dem  Vorbehalt,  dass  das Kind  für  den Besuch  der  Kindertages-

einrichtung  geeignet  ist. Zum  Nachweis  der  gesundheitlichen  Eignung  des Kindes  kann bei

Bedarf  ein ärztliches  Attest  verlangt  werden,  das bei Vorlage  nicht  älter  als zwei  Wochen  sein

darf.

(3) Kinder  mit besonderem  Förderbedarf  werden  aufgenommen,  wenn  Bildung,  Erziehung,  Be-

treuung  und Integration  möglich,  eine Kooperation  der  Eltern  mit der  Tageseinrichtung  verein-

bart  und ggf.  eine  therapeutische  Versorgung  sichergestellt  ist.

§7

Allgemeine  Grundsätze  für  die  Aufnahme  in eine  Kindertageseinrichtung

(1) Die Aufnahme  in die Kindertageseinrichtung  erfolgt  nach  Maßgabe  der  verfügbaren  Plätze.

Sind  nicht  genügend  Plätze  verfügbar,  so wird  die  Auswahl  unter  den  in der  Gemeinde  wohnen-

den Kindern  nach  folgenden  DringIichkeitsstufen  getroffen:

1. Kinder,  die im nächsten  Jahr  schulpflichtig  werden;

2. Kinder,  deren  Väter  oder  Mütter  alleinerziehend  und berufstätig  sind;

3. Kinder,  deren  Familien  sich  in einer  besonderen  Notlage  befinden;

4. Kinder,  die im Interesse  einer  sozialen  Integration  der  Betreuung  in einer  Kindertages-
einrichtung  bedürfen.

5. Kinder,  deren  Eltern  beide  berufstätig  sind.

Zum  Nachweis  der  Dringlichkeit  sind  auf  Anforderung  entsprechende  Belege  beizubringen.

(2) Die  Aufnahme  erfolgt  für  die in der  Gemeinde  wohnenden  Kinder  unbefristet.

(3) Auswärtige  Kinder  können  aufgenommen  werden,  soweit  und solange  weitere  freie  Plätze

verfügbar  sind. Die Aufnahme  beschränkt  sich auf das jeweilige  Betreuungsjahr.  Sie kann



widerrufen  werden,  wenn  der  Platz  für  ein Kind aus dem Gemeindegebiet  benötigt  wird; die

betroffenen  Personensorgeberechtigten  sowie  deren  Aufenthaltsgemeinde  sollen  vorab  gehört

werden.

(4) Nicht  aufgenommene  Kinder  werden  auf  Antrag  in eine  Vormerkliste  eingetragen.  Bei frei-

werdenden  Plätzen  erfolgt  die Reihenfolge  ihrer  Aufnahme  nach  der  DringIichkeitsstufe,  inner-

halb  derselben  Dringlichkeitsstufe  nach  dem  Zeitpunkt  der  Antragstellung.

§8

Ablehnung  oder  Widerruf  der  Aufnahme

(1) Die Aufnahme  kann  abgelehnt  oder  widerrufen  werden,  wenn  die geforderten  Unterlagen,

insbesondere  die für  die Förderung  durch  den Freistaat  Bayern  erforderlichen  Nachweise  sowie
ein  vollständiger  Masernschutz,  nicht  fristgerecht  bis zum  gesetzten  Termin  vorgelegt  werden.

(2) Die Zusage  erlischt  für  den Fall,  dass  das Kind  zu dem  mit den Personensorgeberechtigten

vereinbarten  Aufnahmetermin  nicht  erscheint.

@g
Öffnungs-  und  Betreuungszeiten,  Schließzeiten

(1) Die Öffnungszeiten  und die Ferien  der  Kindertageseinrichtung  werden  von der  Gemeinde

rechtzeitig  festgesetzt  und  veröffentlicht  bzw.  in der  Einrichtung  ausgehängt.  Dies  gilt

insbesondere  auch  für  die Kernzeit  der  Einrichtung,  die verbindlich  für  jedes  Kind  zu buchen  ist.

(2) Die Kindertageseinrichtung  bleibt  an den  gesetzlichen  Feiertagen  und  an den  durch  Aushang

in der  Kindertageseinrichtung  sowie  über  die  KiKom-App  bekannt  gegebenen  Tagen  und Zeiten

geschlossen.

(3) Sonstige  (betriebsbedingte)  Schließzeiten  werden  von der  Gemeinde  bzw. der  Leitung  der

Kindertageseinrichtung  rechtzeitig  bekannt  gegeben.

§ 10

Inanspruchnahme  von  Buchungszeiten

(1)  Die  Personensorgeberechtigten  verpflichten  sich,  wegen  der eforderlichen  Personal-

dispositionen  die gewünschte  Buchungszeit  spätestens  bis zu dem,  am Buchungselternabend

mitgeteilten,  Termin  festzulegen.

(2) Buchungszeiten  sind  Zeiten,  in denen  das  Kind  die Einrichtung  regelmäßig  besucht.  Um die

Bildung,  Erziehung  und Betreuung  der  Kinder  sicherzustellen,  beträgt  die Mindestbuchungszeit

für  die Kindertageseinrichtung  20 Wochenstunden  und dabei  mindestens  4 Stunden  pro Tag.

Eine  Unterschreitung  der  Mindestbuchungszeit  ist nur  für  Kinder  unter  drei Jahren  und Kinder,

die  zusätzlich  eine  schulvorbereitende  Einrichtung  besuchen,  mt5g1ich.

(3) Die jeweils  möglichen  Buchungszeiten  ergeben  sich im Einzelnen  aus der  Kindertagesein-

richtungengebührensatzung.

(4) Änderungen  in den Buchungszeiten  können  im laufenden  Betriebsjahr  jeweils  zum  Ersten

eines  Monats,  unter  Einhaltung  einer  Frist  von  vier  Wochen,  beantragt  werden.  Die  Anderung  der

Buchungszeit  kann  insbesondere  abgelehnt  werden,  wenn  nicht  ausreichend  qualifiziertes

Personal  zur  Verfügung  gestellt  werden  kann.  Werden  die  gebuchten  Zeiten  erheblich  überzogen,

d. h. mindestens  3 Tage  im  Monat  um  eine  Stunde  überschritten,  erfolgt  durch  die

Einrichtungsleitung  ab dem  Folgemonat  eine  Höherbuchung  in die  nächsthöhere  Buchungsstufe.



(5) Es besteht  kein  Anspruch  auf  Erstattung,  wenn  die Buchungszeiten  nicht  voll ausgeschöpff

werden.  Nicht  genutzte  Buchungszeiten  können  nicht  mit Uberziehung  der Buchungstage  an

anderen  Tagen  verrechnet  werden.

§ 1l

Besuchsregelung,  Abholung  der  Kinder

(1 ) Die Personensorgeberechtigten  sind  verpflichtet,  für  einen  regelmäßigen  und  kontinuierli-chen

Besuch  der  Kinder  unter  Beachtung  der  Offnungszeiten  der  Einrichtung,  der  festgelegten  Kernzeit

sowie  der  jeweiligen  Buchungszeit  zu sorgen.

(2)  Die  Personensorgeberechtigten  sind  verpflichtet,  für  eine  von  Ihnen  unterstützte

Eingewöhnung  der Kinder  Sorge  zu  tragen.  Die  hierzu  getroffenen  Absprachen  mit der

Einrichtung  sind  im Interesse  der  Kinder  einzuhalten.

(3) Kann  ein Kind  die Einrichtung  nicht  besuchen,  ist diese  unverzüglich  zu benachrichtigen.

(4) Die Personensorgeberechtigten  haben  für  die Beaufsichtigung  des Kindes  auf  dem  Weg  zur

und  von  der  Kindertageseinrichtung  zu sorgen.  Kinder,  die die Kindertageseinrichtung  besuchen,

dürfen  nur  von den Personensorgeberechtigten  sowie  von diesen  schriftlich  bevollmächtigten

Personen  gebracht  und abgeholt  werden,  wobei  letztere  nicht  unter  12 Jahre  alt sein  dürfen.

§ 12

Krankheit,  Anzeige

(1) Kinder,  die ernstlich  erkrankt  sind,  dürfen  die Kindertageseinrichtung  während  der  Dauer  der

Erkrankung  nicht  besuchen.

(2) Erkrankungen  sind  der  Kindertageseinrichtung  unverzüglich  mitzuteilen;  der  Krankheitsgrund

ist mitzuteilen,  wenn  es sich um eine Krankheit  handelt,  die nach  den Vorschriften  des § 34

Infektionsschutzgesetz  (lfSchG)  meldepflichtig  ist. Die voraussichtliche  Dauer  der  Erkran-kung

soll angegeben  werden.

(3) Wenn  ein Kind  an einer  ansteckenden  Krankheit  oder  an einer  meldepflichtigen  Krankheit  im

Sinne  des  § 34 lnfektionsschutzgesetz  (lfSchG)  leidet,  eine  solche  Erkrankung  vermutet  wird  oder

Läusebefall  beim  Kind  oder  in dessen  Wohngemeinschaft  auftritt  oder  vermutet  wird,  darf  es die

Tageseinrichtung  nicht  besuchen,  solange  kein ärztliches  Attest  vorgelegt  wird, in dem der

behandelnde  Arzt oder  das  Gesundheitsamt  bestätigt,  dass  eine  Weiterverbreitung  der

Erkrankung  oder  der  Verlausung  nicht  mehr  zu befürchten  ist. Erwachsene,  die an solchen

Erkrankungen  leiden,  dürfen  die  Tageseinrichtung  nicht  betreten.

(4) Absatz  3 gilt entsprechend,  wenn  ein Mitglied  der  Wohngemeinschaft  des Kindes  an einer

ansteckenden  oder  meldepflichtigen  Krankheit  leidet.

§ 13

Abmeldung;  Ausscheiden

(1 ) Das  Ausscheiden  aus  der  Kindertageseinrichtung  erfolgt  durch  schriftliche  Abmeldung  seitens

der  Personensorgeberechtigten.

(2) Die Abmeldung  ist jeweils  zum  Monatsende  unter  Einhaltung  einer  Frist  von  vier  Wochen  zu-

lässig.  Während  der letzten  drei Monate  des Betriebsjahres  (1. Juni - 31. August)  ist die

Abmeldung  nur  zum  Ende  des  Betriebsjahres  zulässig.



§ 14

Ausschluss  eines  Kindes  vom  Besuch  der  Kindertageseinrichtung

(1 ) Ein  Kind  kann  vom  weiteren  Besuch  der  Kindertageseinrichtung  insbesondere  dann  dauerhaft

ausgeschlossen  werden,  wenn

a) innerhalb  einer  dreimonatigen  Probezeit  ab  Beginn  des  Besuchs  durch  die  Leitung

der  Einrichtung  festgestellt  wird,  dass  es  für  den  Besuch  der  Einrichtung  nicht  geeignet

ist,

b) die  Personensorgeberechtigten  einer  kontinuierlichen  partnerschaftlichen  Zusammenar-

beit  mit  dem  Personal  der  Einrichtung  bei  der  Bildung,  Erziehung,  Betreuung  und  Integra-

tion  des  Kindes  zuwiderhandeln  und  die  allgemeinen  Grundsätze  der  Einrichtung  miss-

achten,

c) es länger  als  zwei  Wochen  unentschuldigt  fehlt,

d) die  Personensorgeberechtigten  durch  falsche  Angaben  zur  Person  einen  Platz  in der

Kindertageseinrichtung  erhalten  haben,

e) das  Kind  wiederholt  unter  Verstoß  gegen  die  jeweils  nach  Lage  und  Umfang  festgelegte

Buchungszeit  nicht  pünktlich  in die  Einrichtung  gebracht  oder  abgeholt  wurde,

insbesondere  wenn  wiederholt  die  Kernzeiten  oder  die  Offnungszeiten  der  Einrichtung

nicht  eingehalten  wurden,

f) das  Kind  auf  Grund  seines  Verhaltens  sich  oder  andere  gefährdet  oder  die  Gruppenarbeit

behindert,  insbesondere  wenn  eine  Frühförderung  oder  eine  andere  heilpädagogische

Behandlung  angezeigt  erscheint  und  die  Personensorgeberechtigten  diese  Maßnahmen

trotz  mehrmaliger  Aufforderung  durch  die  Einrichtung  nicht  in Anspruch  nehmen,

g) die  Benutzungsgebühren  für  2 Monate  nicht  entrichtet  wurden,

h) sonstige  schwerwiegende  Gründe  im Verhalten  des  Kindes  oder  der  Personensorge-

berechtigten,  die  einen  Ausschluss  erforderlich  machen,  vorliegen,

i)  kein  ausreichender  Masernschutz  nachgewiesen  wird.

(2)  Ein  Kind  ist vorübergehend  auszuschließen,  wenn  die  in  § 12  Abs.  2 genannten

Verpflichtungen  nicht  erfüllt  werden,  das  Kind  selbst  ernstlich  erkrankt  ist  oder  die  Gefahr  besteht,

dass  es andere  Kinder  oder  Beschäftigte  gesundheitlich  gefährdet.

(3) Der  Ausschluss  nach  Abs.  1 ist den  Personensorgeberechtigten  in der  Regel  mit  einer  Frist

von  mindestens  zwei  Wochen  bekannt  zu geben.  Vor  dem  Ausschluss  sind  die

Personensorgeberechtigten  des  Kindes  und  auf  deren  Antrag  der  Elternbeirat  (§ 4) zu hören.  Der

Ausschluss  ist  durch  die  Gemeinde  aufgrund  einer  entsprechenden  Vorlage  der

Einrichtungsleitung  schriftlich  zu verfügen.

(4)  Abweichend  von  Abs.  3 ist in den  Fällen  des  Abs.  2 die  sofortige  schriftliche  Entscheidung  der

Einrichtungsleitung  zulässig.

§ i5

Mitarbeit  der  Personensorgeberechtigten;  Sprechzeiten  und  Elternabende

Eine  wirkungsvolle  Bildungs-  und  Erziehungsarbeit  hängt  entscheidend  von  der  verständnis-vol-

len Mitarbeit  und  Mitwirkung  der  Personensorgeberechtigten  ab. Diese  sollen  daher  regelmäßig

die Elternabende  besuchen  und  auch  die Möglichkeit  wahrnehmen,  die angebotenen  Sprech-

stunden  zu besuchen.

§ i6

Unfalfüersicherungsschutz

Die  gesetzliche  Unfallversicherung  richtet  sich  nach  § 2 Abs.  1 Nr. 8a SGB  VII.



§ 17

Haftung

(1)  Die  Gemeinde  haftet  für  Schäden,  die  im  Zusammenhang  mit  dem  Betrieb  der

Kindertageseinrichtung  entstehen,  nur  im Rahmen  der  gesetzlichen  Bestimmungen.

(2) Unbeschadet  von  Absatz  1 haftet  die  Gemeinde  für  Schäden,  die  sich  aus  der  Benutzung  der

Kindertageseinrichtung  ergeben,  nur  dann,  wenn  einer  Person,  deren  sich  die Gemeinde  zur

Erfüllung  ihrer  Verpflichtungen  bedient,  Vorsatz  oder  grobe  Fahrlässigkeit  zur Last  fällt.

Insbesondere  haftet  die Gemeinde  nicht  für Schäden,  die Benutzern  durch  Dritte  zugefügt

werden.  Dritte  im Sinne  dieser  Regelung  sind  insbesondere  andere  Kinder  oder  deren  Eltern.

(3) Eine  Haftung  der  Gemeinde  wegen  einer  eventuellen  Verletzung  der  Aufsichtspflicht  bleibt

hiervon  unberührt.

§ 18

Begriffsbestimmung

Personensorgeberechtigte  im  Sinne  dieser  Satzung  sind  auch  Pflegepersonen  und

Heimerzieherinnen,  die  zur  Vertretung  der  elterlichen  Sorge  berechtigt  sind.

§ 19

Inkrafttreten

Diese  Satzung  tritt  am 01.10.2025  in Kraft.  Gleichzeitig  tritt  die  Kindertageseinrichtungssatzung

vom  24.11.2015,  geändert  durch  Änderungssatzung  am  04.04.2018,  außer  Kraft.

Thorsten  Schwab

Erster  Bürgermeister
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mit der Hafenlohrtal-Kapelle 
Windheim & den 

Bischbrunner  
Musikanten 

 

am Freitag, 21. November 2025,  
im Anker-Saal,  Hafenlohr 

Beginn um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)  
 

Kartenvorverkauf immer montags von 19:00-19:30 Uhr  
im Bürgerhaus Windheim 

Eintrittspreis: 8 € bei freier Platzwahl                



 

 FFW Windheim 

                                          __________________________________________________ 

Vorsitzender                                                                                                                                                                                 stv. Vorsitzender: 
Tobias Kern  Peter Michel 

Schmalzäcker  Schmalzäcker 34 

97840 Windheim  97840 Windheim 
Tel.: XXX                                                                                                                                                                                    Tel.: 09391/81810 

E-mail: kernto@web.de                                               Raiba MSP  DE21 7906 9150 0001 9153 47                    E-mail: michel.winne@web.de  

                                                                          Amtsgericht Gemünden: VR Nr. 200197 vom 24.01.2008  

 

    

 
Freiwillige Feuerwehr Windheim e. V., Wiesenweg 9, (Feuerwehrhaus) 

97840 Windheim 

 
         Windheim, 24.09.2025 
An alle Mitglieder des 
FF Windheim e. V. 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Windheim e. V. 
 

 

Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, 
 
hiermit laden wir recht herzliche zur Jahreshauptversammlung 2025, am Freitag, den 07.11.2025 um 19.00 Uhr, 

in das Bürgerhaus in Windheim ein. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Totengedenken 
5. Bericht des Vorsitzenden 
6. Bericht des Kommandanten bzw. stv. Kommandanten 
7. Bericht des Jugendwartes 
8. Bericht des Kassenwartes 
9. Bericht der Kassenprüfer 
10. Aussprache zu den Berichten 
11. Entlastung des Kassenwartes 
12. Entlastung des Vorstandes 
13. Grußwort des Bürgermeisters 
14. Wünsche und Anträge, Verschiedenes 
 
Bis zum 01.11.2025 kann beim Vorsitzenden, gem. § 12 (4) der Satzung, schriftlich beantragt werden, weitere 
Tagesordnungspunkte festzulegen. 
 
Um eine zahlreiche Teilnahme wird gebeten. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
Die Vorstandschaft 
FF Windheim e. V.                                                                                                                           

     

mailto:kernto@web.de


9.  H AF ENLO HRER S PO RTC AM P 20 25  

3  T AG E VOL LE R SPO RT,  S P ASS  UND SOMM ERHI TZ E 

Vom 7. bis 10. August 2025 hieß es in Hafenlohr wieder: „Schuhe schnüren, Trinkflasche füllen – Sport 
frei!“ Zum 9. Mal fand das Hafenlohrer Sportcamp statt, und der Andrang war so groß, dass die 70 Plätze in 
rekordverdächtigen 40 Minuten ausgebucht waren. Dank der Flexibilität des Orga-Teams konnten sogar 
noch einige Kinder von der Warteliste nachrücken – und so erlebten am Ende stolze 81 sportbegeisterte 
Kids zwischen 6 und 14 Jahren gemeinsam mit 25 engagierten Helfern drei unvergessliche Tage. 
 
Tag 1 – Sportarten satt & Eis als Belohnung 
Nach dem gemeinsamen Aufwärmen um 9 Uhr startete der Donnerstag mit Tennis, Fußball, Volleyball und 
Turnen. Letzteres fand in der Hafenlohrer Sporthalle statt – dort wurden beeindruckende 
Menschenpyramiden gebaut, kleine Zirkus- und Akrobatikeinlagen geübt und so manches Kind entdeckte 
dabei ungeahnte Balancetalente. Am Sportplatz sorgte der legendäre Handstand-Wettbewerb zwischen 
Trainern und Kindern für Aufsehen – Trainer Tizi hielt tapfer durch, musste aber danach erstmal tief 
durchatmen. 
Am Nachmittag ging es für alle in einen großen Stationslauf über sämtliche Sportarten, bei dem Stempel 
gesammelt wurden. Auch die Tanzstation bei Trainerin Annika sorgte am Nachmittag für gute Laune – 
sogar bei den anfangs tanzunwilligen Jungs. Wer fleißig mitmachte, durfte sich über ein wohlverdientes Eis 
freuen – eine Abkühlung, die bei sommerlichen Temperaturen doppelt schmeckte. 
 
Tag 2 – Hitze, Spiele & Wasserschlacht 
Freitag begann wieder mit Aufwärmen, bevor es mit Tennis, Fußball, Mountainbike und Tanzen weiterging. 
Beim Mountainbiken lernten die Kinder das sichere Fahren über Wippen und Rampen, und beim Tanzen 
wurde so manch verstecktes Rhythmustalent entdeckt. 
nachmittags folgte ein bunter Mix aus Team- und Koordinationsspielen wie Sackhüpfen und Völkerball. Bei 
über 30 Grad war der Rasensprenger der heimliche Star – bei der anschließenden Wasserschlacht blieb 
garantiert niemand trocken. 
 
Tag 3 – Vorhang auf für den Bunten Abend 
Am Samstagvormittag wurden die Kinder in verschiedene Sportarten aufgeteilt, um dort 
Aufführungselemente vorzubereiten. So floss in jede Darbietung am Abend ein sportarttypischer Akzent ein 
– vom Balltrick über akrobatische Pyramiden bis zu Tanzeinlagen. Neben den Proben gab es Spielpausen, 
kleine Bastelprojekte und weitere Wasserspaß-Momente. 
Besonders modern: Die Aufführung wurde sogar per Drohne gefilmt, sodass auch verhinderte Eltern das 
Spektakel später in aller Ruhe anschauen konnten. 
Um 16 Uhr startete dann das Highlight des Wochenendes: Vorführungen der Kids, Salate und Gegrilltes, 
ein gemütliches Lagerfeuer mit Stockbrot – und natürlich das traditionelle Trainer-Eltern-Kinder-
Völkerballturnier. 
 
Camping-Feeling & Nachtfußball 
Rund die Hälfte der Kinder blieb danach zum Zelten am Sportplatz. Bei Kartenspielen, Gesellschaftsspielen 
und jeder Menge Gelächter verging der Abend wie im Flug. Als die Sonne unterging, stand noch 
Nachtfußball mit Leuchtball und Knicklichtern auf dem Programm – ein stimmungsvoller Abschluss, bevor 
es in die Schlafsäcke ging. 
Während die Übernachtungskinder am Sonntag nach einem reichhaltigen Frühstück verabschiedet wurden, 
endete für die anderen das Camp bereits nach dem Bunten Abend. 
 
Stärkung für Körper und Geist 
Dank Vollverpflegung mit warmem Mittagessen, frischem Obst und leckerem Kuchen waren die 
Energiereserven der Kinder stets gut gefüllt – bei den Trainern sah das nach drei Tagen allerdings anders 
aus: Wie jedes Jahr war das gesamte Team nach Campende zwar fix und fertig, aber glücklich. Und auch 
ein paar verletzte Trainer ließen es sich nicht nehmen, für die Kinder dieses sportliche Aushängeschild 
der Region auf die Beine zu stellen und ihnen 3,5 unvergessliche Ferientage zu schenken. 
 
Ausblick: 10 Jahre Sportcamp 
Im nächsten Jahr feiern wir unser 10-jähriges Sportcamp-Jubiläum – und das Orga-Team um Maximilian 
König, Theresa Held, Annika König, Emma Reifsteck, Rosalie Ritter und Marius König hat sich jetzt 
schon vorgenommen, wieder etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Die Anmeldung startet 
am 01.04.2026 – und wer sich einen Platz sichern möchte, sollte den Wecker stellen. 



Danke an alle Unterstützer 
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Sponsoren, die das Hafenlohrer Sportcamp erst möglich 

machen: unseren diesjährigen Hauptsponsor DANIELA WAGNER ARCHITEKTUR sowie unsere weiteren 
Sponsoren CurvaDent, Martinsbräu, Grasmann, Edeka Kühhirt, Sparkasse und die Gemeinde 

Hafenlohr. 

 
Bild Katja Wagner-König 

 
Der VfB Hafenlohr ist sehr stolz und dankbar, so viel ehrenamtliches Engagement in seinen Reihen zu 

haben. Das Sportcamp lebt von solchen Menschen, die sich mit Herzblut und Begeisterung einbringen um 
81 Kindern tolle Tage zu bieten – nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Ehrenamt ist mehr als 
Arbeit. Es ist Zeit die man schenkt. Es ist Energie, die man investiert. Es ist Begeisterung, die man teilt. 

Und genau davon lebt unser Sportcamp seit nunmehr 9 Jahren. Deshalb nochmals ein extra großes Lob an 
unsere 25 Helfer! 

 

 
Bild: Katja Wagner-König 



Interessantes aus der katholischen Pfarreiengemeinschaft

Herzliche Einladung zum Mitwirken beim Krippenspiel (s. Plakat)

Zum Weltmissionssonntag am 26.10.25, findet um 10:30 Uhr 

in der Kirche St. Jakobus d.Ä. in HAF ein Familiengottesdienst 

statt. Die Jugendband „La Speranza“ gestaltet den 

Gottesdienst. Die neuen Kommunionkinder, Firmlinge und 

Ministranten stellen sich vor. Im Anschluss gibt es einen 

Kuchenverkauf der Ministranten.

Elternabend des neuen Kommunionkurses 2025/26:

Am Donnerstag, 16.10.25, findet der Elternabend für die 

Kommunionkinder aus HaBeRoWi um 20:00 Uhr im Pfarrheim 

in HAF statt.

Friedhofsgänge an Allerheiligen, 01.11.25:

14:00 Uhr Friedhofsgang mit Gräbersegnung in Hafenlohr

15:00 Uhr Friedhofsgang mit Gräbersegnung in Windheim

Neue Homepage: www.marktheidenfeld.bistum-wuerzburg.de

Windheimer Pfarrei-Ausflug:

Zu  einem  besonderen  Ausflug  luden  das  

Gemeindeteam  und  die  

Kirchenverwaltung  Windheim  kürzlich  

interessierte Gemeindemitglieder ein: Ziel  

war das Kloster der  Erlöserschwestern in  

Würzburg.  Die  Gruppe  setzte  sich  aus  

Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern  aus  

Windheim,  Hafenlohr  und  Tiefenthal  

zusammen.  Diplom-Theologe  Günter  

Kirchner begleitete die Gruppe fachkundig  

durch die neu konzipierten Räumlichkeiten 

des Ordens: 

Mit  großem Engagement  erläuterte  er  die  Geschichte  der  Erlöserschwestern  im Bistum Würzburg  und 

stellte dabei die besondere spirituelle Bedeutung des Ortes in den Mittelpunkt. Ein Höhepunkt der Führung 

waren die sogenannten „Wandlungsräume“, die auf eindrucksvolle und moderne Weise die Kartage bis hin 

zur  Auferstehung  an  Ostern  erfahrbar  machen.  Anschließend  wurde  das  neu  gestaltete  Kolumbarium 

besucht. Darüber hinaus verwies Günter Kirchner auf das ökologische Engagement der Erlöserschwestern: 

Er ging dabei auf die Solardachziegel auf den Gebäuden des Klosters sowie die umweltfreundliche und 

naturnahe Umgestaltung des gesamten Geländes ein. Die Bewahrung der Schöpfung sei den Schwestern ein  

zentrales  Anliegen,  betonte  Kirchner.  Den  Abschluss  des  Tages  bildete  eine  kreative  Andacht  in  der  

Klosterkirche,  bei  der  Gedanken und Eindrücke des  Besuchs  noch einmal  in  stimmungsvollem Rahmen 

aufgegriffen wurden. Danach ließ die Gruppe den Tag bei Kaffee, Kuchen und Federweißen im Klostercafé 

„Mares“ ausklingen. In fröhlicher Atmosphäre entstanden viele gute Gespräche und neue Begegnungen.  

Das Gruppenbild im „Garten der Lebensfreude“ des Klosters hält  die Erinnerung an diesen gelungenen 

Pfarrei-Ausflug fest. Dieser bot nicht nur geistliche Impulse, sondern stärkte auch die Gemeinschaft über die  

Ortsgrenzen hinweg. 

http://www.marktheidenfeld.bistum-wuerzburg.de/




 

 

 




